
Schulgemeinschaft und Schulleben spielen 

in der ASR eine wichtige Rolle. 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden 

gefordert und gefördert: 

Eine Vielzahl an Wahlfächern und Angebo- 

ten sollen ihre individuellen Talente und 

Neigungen stärken, so dass sie neben fach- 

licher Bildung soziale Kompetenzen und 

Schlüsselqualifikationen erwerben. 

 
 
 
 
 

 
Informationen zum Eintritt 

in die 5. Jahrgangsstufe 
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Die Albert-Schweitzer-Realschule 

lädt Eltern und Kinder 

herzlich ein 
 

am 

Donnerstag, dem 13. März 2025 
 

um 18:00 Uhr 
 

zu einer Informationsveranstaltung, 

während der die 
 

Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

wichtige Hinweise bezüglich 
der Struktur der Realschule, 

der Voraussetzungen für den Übertritt sowie 
des Aufnahmeverfahrens 

erhalten 

und die 

künftigen Realschülerinnen und Realschüler 
 

dank eines abwechslungsreichen Programms 
nicht nur unser Schulgebäude, 

sondern auch das Realschulleben und einige 
(neue) Unterrichtsfächer kennen lernen können. 

*** 
Die KlassensprecherInnen und die TutorInnen 

betreuen ihre künftigen MitschülerInnen! 
Die Schulgemeinschaft freut sich auf 

Ihr/euer zahlreiches Erscheinen. 

Albert-Schweitzer-Realschule 
Staatliche Realschule Regensburg II 

Isarstr. 24 
93057 Regensburg 

0941 507-1082 

asr.sekretariat@schulen.regensburg.de 
www.asr-regensburg.de 

mailto:asr.sekretariat@schulen.regensburg.de
http://www.asr-regensburg.de/


Anmeldung 
 

online über unsere Homepage: 
www.asr-regensburg.de 
(möglich ab März 2025) 

 
Abgabe der Unterlagen im Sekretariat 

vom 2. bis 9. Mai 2025 

Montag bis Mittwoch: 

Freitag: 

08:00 bis 15:00 Uhr 

08:00 bis 12:00 Uhr 

Bei Schwierigkeiten und Fragen rufen Sie uns 

gerne an Tel. 0941 5071082 oder kommen Sie 

persönlich in das Sekretariat. 

Mitzubringen sind die Unterlagen aus der Online-

Anmeldung, das Übertrittszeugnis, die 

Geburtsurkunde (im Original), gegebenenfalls 

Bescheinigungen bei Vorliegen von Lese-

Rechtschreib-Störungen. 

Nähere Informationen zur Online-Anmeldung 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage ab März 

2025. 

Alleinerziehende brauchen einen Sorgerechts- 

beschluss. Ausländische Mitbürger müssen eine 

Aufenthaltsgenehmigung für die Bundesrepublik 

Deutschland vorlegen. Über Ausnahmen in 

besonderen Fällen entscheidet die Schulleitung. 

Weitere Auskünfte erteilen gerne die Schullei- 

tung, die Beratungslehrkraft, Fr. Lachauer, und die 

Sekretärinnen. 

Eintritt in die Albert-Schweitzer-Realschule 
Schuljahr 2025/2026 

  
 

Voraussetzungen für die Aufnahme 

Aus Klasse 4 der Grundschule 

Schüler, die im Übertrittszeugnis der Grund- 
schule in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Heimat- und Sachkundeunterricht einen 
Notendurchschnitt von 2,66 und besser haben, 
können ohne Probeunterricht in die Realschule 
übertreten. 

Schüler, die diese Bedingungen nicht erfüllen, 
müssen vom 13. bis 15. Mai 2025 an einem 
Probeunterricht teilnehmen, bei dem sie ihre 
Qualifikation in den Fächern Deutsch und 
Mathematik beweisen müssen. 

Bestanden ist dieser Probeunterricht mit min- 
destens den Noten 3 und 4. Mit den Noten 4 und 
4 im Probeunterricht ist eine Aufnahme mit 
Elternwillen möglich. 

Beispielaufgaben zur Vorbereitung gibt es im 
Internet unter 
www.realschule.bayern.de/eltern/prüfungen 

 
Aus Klasse 5 der Mittelschule 

Für den Eintritt in die Realschule benötigt das 
Kind im Jahreszeugnis 2025 eine 
Durchschnittsnote von mindestens 2,5 in 
Deutsch und Mathematik. 

Eine Voranmeldung vom 2. bis 9. Mai 2025 
ist sinnvoll, die endgültige Anmeldung erfolgt 
am 1. oder 4. August 2025 mit dem Jahres-
zeugnis. 

 

Aus Klasse 5 des Gymnasiums 

Der Übertritt ist uneingeschränkt möglich. 

Probeunterricht 

 
Der Probeunterricht findet statt vom 

13. bis 15. Mai 2025 

jeweils von 8:00 bis ca. 12:00 Uhr 

(Treffpunkt: Eingangshalle). 

 

An Arbeitsmitteln mitzubringen sind Füllfeder- 

halter, Farbstifte, Lineal, Radiergummi und 

Geodreieck. 

Hat ein Schüler am Probeunterricht bis zu des- 

sen Ende teilgenommen, so können gesund- 

heitliche Gründe nachträglich nicht anerkannt 

werden. 

Eltern oder Erziehungsberechtigte brauchen 

nicht anwesend zu sein. 

Pausenverpflegung kann am Verkaufsstand 

erworben werden. 

Schülerinnen und Schüler, die am Probeunter- 
richt an einer Realschule erfolglos teilgenom- 
men haben, dürfen zu einer Wiederholung des 
Probeunterrichts an einer Realschule im glei- 
chen Kalenderjahr nicht mehr zugelassen wer- 
den. 

 
Das Ergebnis des Probeunterrichts und die 
Aufnahme- oder Ablehnungsentscheidung wer- 
den den Erziehungsberechtigten ausschließlich 
schriftlich mitgeteilt. 

http://www.asr-regensburg.de/
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